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Anhängerkupplungen

Grundsätzlich gilt bei Anhängerkupplungen für Wohnmobile, 
dass fast alle Fahrzeuge unter die Kategorie „Sonderfahrzeu-
ge“ fallen. Alle Aufb auhersteller verfolgen eigene Konstruk-
ti onsprinzipien und positi onieren Tanks, Heizungsrohre und 
Staukästen an unterschiedlichen Stellen unter dem Fahr-
zeugboden. Aus Erfahrung wissen wir, welche Probleme bei 
diesen Autos auft reten können. Die Rahmenmaße und Über-
hänge fast aller europäischen Reisemobile sind bereits in un-
serer Datenbank erfasst.  Trotzdem kann es vorkommen, dass 
bei einigen Autos der Abwassertank getauscht oder versetzt, 
Stützen umgebaut oder Rahmenverlängerungen demonti ert 

werden müssen. Hier gilt das Mott o: Sonderfahrzeuge sind 
keine Serien-PKW. Bei seltenen Fahrzeugen oder Sonder-
kabinen senden wir Ihnen gerne unseren Erfassungsbogen 
zu und informieren Sie, welche Maße benöti gt werden und 
wie Sie diese selbst ausmessen können. Um Ihre Bestellung 
schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, benöti -
gen wir unbedingt den Basisfahrzeughersteller Ihres Reise-
mobils (z. B. FIAT Ducato 244 oder X250) sowie den genauen 
Aufb autyp (z. B. Hymer Champ 55 oder Dethleff s Fortero 
T 6405) und das exakte Baujahr. Weitere Informati onen be-
züglich der Anhängelast erhalten Sie auf Seite 116.

Anhängerkupplungen
opti mal angehängt

MT 005
Passend für alle AL-KO-Chassis sowie Fahrzeuge 
mit AL-KO oder anderen tragfähigen Rahmen-
verlängerungen. Auch lieferbar für Fahrzeuge 
ohne tragfähige Rahmenverlängerung. Ein Ver-
stärkungssatz wird hier benöti gt. (ohne Abb.)

Abnehmbares Kugelsystem SAWIKo
Abnehmbares Kugelsystem der neuesten Ge-
nerati on. Kann als Opti on bei allen gängigen 
SAWIKO-Anhängerkupplungen eingesetzt wer-
den, mit Ausnahme einiger Schwerlastkupp-
lungen (fragen Sie unser Verkaufspersonal). 
Der Original Kugelkopf fi ndet weiterhin Ver-
wendung, da das SAWIKO-System einfach als 
Zwischenstück monti ert wird.

MT 026, 017 oder 001
Standardkupplung für alle Fahrzeuge ohne 
Rahmenverlängerung bzw. nicht tragfähiger 
Rahmenverlängerung. Grundsätzlich ist an 
der MT017 eine Rollerbefesti gung bis 120 kg 
möglich (höhere Gewichte erfragen Sie sich 
bei unserem Verkaufspersonal). Bei der MT001 
hingegen gehen wir bis zu einer Nutzlast von 
200 kg (siehe Detailbild MT001 mit Aufnahme-
elementen). Die platzsparende MT017 fi ndet 
hauptsächlich bei Flachboden oder Fahrzeugen 
mit problemati schen Unterkonstrukti onen Ver-
wendung. Unsere neue MT026 fi ndet bei dem 
neuen Ducato X250 Verwendung.

MT 010 oder 015
Unsere Schwerlastkupplungen in gerader oder 
abgehängter Form werden ausschließlich bei 
Fahrzeugen mit hohen Anhängelasten einge-
setzt. Sonderbauten werden im Hause SAWIKO 
monti ert. 

AHK MT 026 AHK MT 001

AHK MT 017 AHK MT 006

AHK MT 015

AHK MT 010
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Anhängerkupplungen

Welche Kupplung brauche ich?
Wir liefern Ihnen immer den passenden Haken

1.	� Anhängerkupplungen für AL-KO-AMC Chassis oder Fahrzeuge mit geprüfter Rah-
menverlängerung ohne Verstärkungsteile.

	� Einsetzbar für normale AL-KO-Tief- oder Hochrahmen-Chassis sowie AL-KO-Rahmenverlänge-
rungen (z. B. Hymer B-Klasse). Siehe Bild MT 005 auf Seite 114.

2.	� Anhängerkupplungen für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung 
inkl. notwendigen Verstärkungsteilen.

	� Einsetzbar für Pritschenwagen und Flachbodenchassis, die z. B. eine Sawiko-Rahmenverlän-
gerung oder die eines anderen Herstellers montiert haben, wobei jedoch der MT 005 Querträ-
ger alleine nicht ausreichen würde und ein spezifischer Verstärkungssatz zusätzlich notwendig 
ist (ohne Abb.).

3.	� Standard Anhängerkupplung für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen kei-
ne bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist.

	� Geeignet für Pritschenwagen und Flachbodenchassis ohne eigene Rahmenverlängerung. Siehe 
Bild MT 017 oder MT 001 auf Seite 114.

4.	� Schwerlastanhängerkupplung für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlän-
gerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2.000 kg realisiert werden müssen.

	� Geeignet für große Chassis (z. B. Iveco oder Mercedes), bei denen eine geprüfte und tragfähige 
Rahmenverlängerung montiert wurde (z. B. Dethleffs Globetrotter XXL A 8000).

5.	� Schwerlastanhängerkupplung für Serienfahrgestelle mit Überhängen,  bei denen 
keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist und eine Anhän-
gelast von mehr als 2.000 kg realisiert werden muss.

	� Geeignet für alle gängigen Fahrzeuge mit hoher Anhängelast ohne Rahmenverlängerung (z. B. 
Concorde, Phoenix, Carthago, US Wohnmobile usw.).

Bezeichnung Art.-Nr. €

Anhängerkupplung für Kastenwagen, z. B. FIAT, MERCEDES. RENAULT und weitere 350,00

Anhängerkupplung für AL-KO-Chassis oder Fahrzeuge mit geprüfter Rahmenverlängerung ohne Verstärkungsteile 07.31100 525,00

Anhängerkupplung für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung  
inkl. notwendigen Verstärkungsteilen (nicht für FIAT Ducato X250)

07.31200 695,00

Standard Anhängerkupplung für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht  
tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist

07.30100 775,00

Schwerlastanhängerkupplung für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung,  
bei denen Anhängelasten von mehr als 2.000 kg realisiert werden müssen

07.31500 765,00

Schwerlastanhängerkupplung für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige 
Rahmenverlängerung montiert ist und eine Anhängelast von mehr als 2.000 kg realisiert werden muss

07.30500 895,00

Abnehmbares Kugelsystem SAWIKO (siehe Detailbild), Lieferung ohne Kugelkopf 07.31985 225,00

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit mechanischem Blinkrelais* 07.35100 85,00

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung* 07.35400 125,00

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit Daten CAN-Bus Schnittstelle und ähnliche* 07.35450 195,00

Ablaufrollen (siehe Seite 113) ab 129,00

Kurzadapter von 13-polig auf 7-polig (Jägersystem) 07.35110 15,00

Diverse Abwassertanks auf Anfrage

*Die Erläuterung zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 89

Um Ihnen den Bestellvorgang so weit wie möglich zu erleichtern, haben wir unsere Kupplungen in fünf Teilbe-
reiche untergliedert. Diese haben wir nachfolgend aufgeführt. Außerdem finden Sie eine kurze Erläuterung über 
deren Einsatzbereich.
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Formelsammlung

Keine Angst vor langen Formeln
Das Schöne an der Technik ist, dass es für alles und jedes 
eine Formel gibt. Wer die richtigen Werte kennt, kann sich 
sehr viel Ärger und Verdruss ersparen. In unserem Falle be-
deutet dies, dass wir Ihnen die beiden Begriffe „D-Wert” und 
„X-Maß“, sowie die Zuladungsformel für Heckträger näher er-
läutern möchten. Sofern Sie ein Serien-Reisemobil eines eu-
ropäischen Herstellers besitzen, können Sie die beiden ersten 
Begriffe ruhigen Gewissens vergessen, denn in unserer Da-
tenbank sind die Werte fast aller  Serienfahrzeuge der letzten 
zehn Jahre gespeichert. Besitzen Sie jedoch einen Individual-
Aufbau oder einen Sondergrundriss, so ist die Angabe der 
unten beschriebenen Werte unumgänglich, um die für Ihr 
Fahrzeug geeignete Kupplung anzufertigen. Auch wer sich ein 

anderes Fahrzeug zulegt und Anhängerkupplung oder Motor-
radträger übernehmen möchte, kann nach den untenstehen-
den Begriffserklärungen schnell abschätzen, ob alle Bauteile 
ohne Änderung auch am neuen Fahrzeug montiert werden 
können. Ganz wichtig für alle Fahrzeuge mit Heckträger ist je-
doch die Zuladungsformel. Sie gibt wertvolle Informationen 
über die Last, die Sie auf Ihrem Träger mitführen dürfen. Die 
Lösung unserer kleinen Gleichung frischt nicht nur die Erin-
nerung an den Mathematikunterricht wieder auf, sondern 
kann auch  vor verlustreichen Investitionen bewahren, denn 
was nützt das schönste Motorrad am Heck, wenn dadurch 
die Achslast überschritten wird. Wenn Sie die richtigen Zah-
len kennen, verliert das Beladen seinen Schrecken.  

Bitte beachten Sie, dass Hecklasten durch ihre Hebelwirkung, die Vorderachse erheblich entlasten können. Eine zu geringe Vorderachslast kann jedoch sehr gefährlich werden, da hierdurch die 
Lenkstabilität und die Traktion beeinflusst werden können. Als Faustformel gilt, dass die tatsächliche Vorderachslast niemals weniger als 50 % der tatsächlichen Hinterachslast betragen sollte. 
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Der „D-Wert” gibt die Festigkeit der Anhängekupplung an. 

Er wird nach der Formel 
G(K) x G(A)

 
G(K) + G(K)

D =	                x 9,81   berechnet.

D =	             x 9,81 = 11,22 kN
3,5 x 1,7

3,5 + 1,7

	H1 =	� Höhe zwischen der Unterkante des  Originalrahmens und der 
Unterseite des Aufbaubodens.

	H2 =	� Höhe zwischen der Unterkante der Heckschürze und der Un-
terseite des Aufbaubodens.

	 B =	� Dicke der Heckschürze

	 X =	� Abstand zwischen dem Ende des Originalrahmens ohne Rah-
menverlängerung und dem Aufbauende.

	 Z =	� Sollte sich in diesem Bereich ein Zusatzstaufach, ein Tank oder 
ein sonstiges Zubehörteil befinden, so fordern Sie bitte ein 
gesondertes Maßblatt an. 

Das „X-Maß” gibt an, wie weit ein Aufbau über das Serienfahrgestell (ohne Rahmenverlängerung) nach hinten hi-
nausragt. Sollte Ihr Fahrzeug nicht in unserer Datenbank gespeichert sein, so senden wir Ihnen gerne ein Maßblatt 
zu, in das Sie die folgenden Daten eintragen können:

Die zulässige Belastung eines Motorradträgers ist abhän-
gig von der zulässigen Hinterachslast des Fahrzeuges und 
der technisch zulässigen Belastbarkeit des Trägers. F(L) =	            

F(HA) x A

A + B

Beispiel: Ein Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 Tonnen, das einen 1,7 to schweren Anhän-
ger ziehen möchte, benötigt folglich eine Anhängekupp-
lung mit einer Festigkeit von 11,22 Newtonmeter (Nm). 
Die zulässige Anhängelasten für Ihr Fahrzeug finden Sie 
im Kfz-Schein unter Ziffer 28. Von allen Werten ist jeweils 
der niedrigste maßgebend.

G(K): �bezeichnet das zulässige Gesamtgewicht 
des Kraftfahrzeuges in Tonnen.

G(A): �bezeichnet das zulässige Gesamtgewicht 
des Anhängers in Tonnen.

Beispiel: Laut Kfz-Schein beträgt die höchstmögliche zulässige hintere Achslast Ihres Fahrzeugs 1.950 kg. Die tatsächliche Hinterachslast im 
reisefertigen Zustand mit Passagieren und leerem Motorradträger wurde beispielsweise 1.750 kg gewogen. Der Radstand (A) in unserem 
Beispiel soll 3.500 mm betragen. Der Hebelarm (B) zwischen der Mitte der Hinterachse und der Mitte der Motorradschiene soll 1.300 mm 
betragen. Wenn wir die nun bekannten Werte in unsere Gleichung einsetzen, so stel-
len wir fest, daß der Motorradträger mit maximal 145 kg belastet werden kann, ganz 
gleich ob der Träger selbst für einen höheren Wert geprüft ist. Sollten Sie eine höhere 
Zuladung wünschen, so prüfen wir für Sier gerne, ob Ihr Fahrzeug aufgelastet werden 
kann (siehe Seiten 8-10).

F(L) =	            
200 x 3.500

3.500 + 1.300
= 145,8 kg         

	 F(L) =	� zulässige Lademasse (Zuladung auf Heckträger)

	F(HA) =�	� Differenz aus zulässiger Hinterachslast (diese fin-
den Sie im Kfz-Schein oder auf dem Typenschild) 
und tatsächlicher (gewogener Achslast).

	 A = 	Radstand 

	 B =	� wirksamer Hebelarm der Ladungsmasse (zur 
überschlägigen Berechnung gehen wir davon aus, 
dass die Motorradschiene mit einem Abstand von 
ca. 350 mm zum Fahrzeugheck montiert ist.
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Zubehör

Der Alptraum eines jeden reisemobilisten

Nach wochenlanger Vorfreude geht es mit der gesamten Familie in 
den wohlverdienten Urlaub. Bei 16°C und Nieselregen starten Sie in 
Richtung Süden. Nach ca. 200 Kilometern platzt Ihnen auf der Auto-
bahn ein Reifen. Nach dem ersten überstandenen Schock machen 
Sie sich daran, den Reifen zu wechseln. Ihr Reisemobil ist ca. 3 Jahre 
alt und noch nie brauchten Sie Ihren Reservereifen. Nachdem Sie 
in einem kraft raubenden Akt bei immer stärker werdendem Regen 
die mitt lerweile angerostete Reserveradhalterung mitt els ein paar 
Hammerschlägen lösen konnten, stellen Sie fest, dass sich im Laufe 
der letzten Jahre die Luft  im Reserverad buchstäblich verdünnisiert 
hat. Durchgenässt und entnervt müssen Sie den Pannendienst an-
rufen, der Ihnen sicherlich weiterhilft . 
Schönen Urlaub noch!!! Dieses Horrorszenario ist natürlich frei er-
funden, kann aber in der Realität jederzeit vorkommen. Die Lösung 
bietet hier die bewährte Venti lverlängerung.

Die Reserveradhalterung wird mitsamt dem Reserve-
rad vor der Hinterachse im Bereich der Handbrems-
seile monti ert. Dadurch wird die ohnehin schon stark 
beanspruchte Hinterachse entlastet. Geeignet ist die 
Reserveradhalterung für fast alle FIAT Ducato X250, 
230 und 244 (Euro-Chassis) mit langem, mitt lerem 
und kurzem Radstand (FIAT Ducato 244 siehe Abb.).

Haben Sie schon einmal die Reserveradhalterung unter Ihrem Wohnmobil angeschaut? Nein? Dann raten wir Ihnen, dieses 
schleunigst zu tun. Teilweise befi nden sich die abenteuerlichsten Konstrukti onen an Ihrem Fahrzeugrahmen, die im Falle einer 
Panne nicht prakti kabel sind. Oder liegt Ihr Reserverad sogar im Staukasten Ihres Reisemobils? Dann kennen Sie sicher das Pro-
blem, dass das Ersatzrad Ihnen wichti gen Stauraum wegnimmt und Sie im Falle eines Reifenschadens zunächst die komplett e 
Garage entleeren müssen. Seit 2007 werden Neufahrzeuge sogar nur noch mit dem sogenannten „Pannenset“ ausgeliefert. 
Eingefl eischte Reisemobilisten wissen jedoch: Sollte es zu einem Reifenschaden kommen so reden wir zu 90% von einem Reifen-
platzer und nicht von einem schleichenden Plattf  uß. Das „Pannenset“ kann Ihnen hier überhaupt nicht helfen. Hier fehlt Ihnen 
gänzlich eine Alternati ve. Abhilfe schaff t hier unsere Reserveradhalterung.

reserveradventi lverlängerung
Damit Ihnen die Luft  nicht ausgeht

Bezeichnung Art.-Nr. €

Reserveradhalterung FIAT Ducato 230 07.34000 299,00

Reserveradhalterung FIAT Ducato 244 07.34100 299,00

Reserveradhalterung FIAT Ducato X250
(Version hinter der Hinterachse*)

07.34310 299,00

Reserveradhalterung FIAT Ducato X250
(Version zwischen den Achsen*)

07.34320 299,00

Reserveradhalterung ist nicht für AL-KO- und Kastenwagen geeignet!

*Bitt e fordern Sie unser Datenblatt  an
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reserveradventi lverlängerung (1.200 mm)
Ab sofort prüfen Sie bei jeder Standard-Luft prüfung das fünft e Rad am Wagen. Der 1.200 mm lange Gewebeschlauch wird am 
Venti l des Reserverades befesti gt und dann so verlegt, dass das Venti l gut zugänglich im Radkasten oder an den Stoßfängern Ihres 
Reisemobils monti ert wird. So haben Sie die Möglichkeit, permanent über den Luft druck des Reserverades informiert zu sein.

Art.-Nr.: 07.50600 €  25,-

reserveradhalterung
Das fünft e rad am Wagen

Art.-Nr. €

Reserveradhalterung FIAT Ducato 230 299,00

Reserveradhalterung FIAT Ducato 244 299,00

Reserveradhalterung FIAT Ducato X250 299,00NEU!Reserveradhalterung FIAT Ducato X250

Reserveradhalterung FIAT Ducato X250

Reserveradhalterung ist nicht für AL-KO- und Kastenwagen geeignet!

Art.-Nr. €

07.34000 299,00

Reserveradhalterung FIAT Ducato 244 07.34100 299,00

Reserveradhalterung FIAT Ducato X250 07.34310 299,00

Reserveradhalterung FIAT Ducato X250 07.34320 299,00

Reserveradhalterung ist nicht für AL-KO- und Kastenwagen geeignet!

NEU!

NEU!
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GoLDSCHMITT-Fashion

Ganzjahresjacke „Camper-Line“
mit Vollausstatt ung!
100% Polyester beschichtet, atmungsakti v, 
wasser- und windabweisend.

Diese Jacke ist mit Fleece gefütt ert, hat eine eingerollte 
Kapuze, 2 RV-Taschen, 1 Handy-Tasche, 2 RV-Innentaschen, 
Ärmelverstellung, Windfang in den Ärmeln und einen 
Tunnelzug mit Stoppern.

Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Art.-Nr.: P17-*

€ 89,00

Im neuen -Fashion-Shop fi nden Sie die passende Kleidung für Ihr Hobby: Unsere begehrte „Camper-
Line“-Ganzjahresjacke, fl auschige Sweat-Shirts und elegante Mützen. Alle Kleidungsstücke sind mit unserem Mas-
kott chen „Campino“, dem schmunzelnden reisemobil, und/oder einem dezenten -Logo besti ckt. 

Mode für Camper

GoLDSCHMITT-Cap
100% Baumwolle, 6-teilig, verstellbarer 
Klemmverschluss, fl ache schnitti  ge Form. 

GoLDSCHMITT-Cap
100% Baumwolle, 6-teilig, verstellbarer 
Klemmverschluss, fl ache schnitti  ge Form. 

GoLDSCHMITT-Sweater
300 g/qm, 50% ringgesponnene, 
gekämmte Baumwolle, 
50 % Polyester, Schlauchware, 
eingesetzte Ärmel, 
verstärkte Nähte, 
BW-Verstärkung als 
V-Dekodreieck vorne und 
Nacken.

Größen: S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: P16-*

€ 29,00

Art.-Nr.: P18

€ 9,00 Detail

*Bitt e geben Sie bei einer Bestellung die gewünschte Größe an (z. B. P16-M)



Brief- oder Fax-Bestellschein (für Endkunden*)

Fax: +49 (0) 62 83 / 22 56 99

GoLDSCHMITT-techmobil AG

Dornberger Str. 6–10

D-74746 Höpfi ngen

Arti kelbezeichnung Art.-Nr. Menge Einzelpreis Gesamtpreis

Kunden-Nr.:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Fahrzeugtyp:

Aufb autyp:

Baujahr:

Fahrgestell-Nr.:

Zahlungsart:

 Nachnahme

 Vorkasse (im Inland versandkostenfrei)

*Fachwerkstätt en oder Händler wenden sich bitt e telefonisch (+49 (0) 62 83 / 22 29-0), per Fax oder per E-Mail (info@goldschmitt .de) an uns.

Datum/Unterschrift 
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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der

Wir arbeiten ausschließlich aufgrund unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen 
des Kunden, die  von uns nicht ausdrücklich anerkannt wurden, verpflichten uns selbst dann nicht, wenn wir 
ihnen nicht nochmals nach Zugang ausdrücklich widersprechen.

I. Auftrag und Annahme
Der Besteller ist drei Wochen an seinen Auftraggebunden. Auftrage bedürfen 
zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für Er-
gänzungen, Abänderungen oder Nebenarbeiten. Zeichnungen, Abbildungen, 
Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Für telefonisch übermittelte Aufträ-
ge übernehmen wir keinerlei Haftung bei Übermittlungsfehlern oder Missver-
ständnissen. An Kostenberechnungen, Zeichnungen und anderen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Alle Unterlagen und In-
formationen, die nicht zum allgemeinen Wissensstand der Branche gehören, 
darf der Kunde nur mit unserer schriftlichen Zustimmung an Dritte weiterge-
ben. Bei Ware, die nicht vorrätig ist, sind wir berechtigt, innerhalb von drei 
Wochen nach Auftragserteilung, die Annahme abzulehnen.

II. Lieferfrist
1. �Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch 

nicht vor der Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffen-
den Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer ver-
einbarten Anzahlung.   

2. �Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereit-
schaft mitgeteilt ist oder der Liefergegenstand das Werk verlassen hat.

3. �Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämp-
fen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorherge-
sehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z. B. Betriebs-
störungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, 
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegen-
standes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände 
bei Unterlieferern eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der 
Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Um-
stände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines 
bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Von uns werden Beginn und Ende 
derartiger Hindernisse in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mit-
geteilt. Ist die Lieferung bzw. Annahme nicht rechtzeitig erfolgt, so kann die 
andere Partei vom Vertrag zurücktreten. Die Ausübung des Rücktrittsrechts 
muss zwei Wochen vorher schriftlich angekündigt werden. Schadensersatz-
ansprüche sind jedoch ausgeschlossen, wenn die jeweilige Partei den zuvor 
dargestellten Obliegenheiten genügt hat.

4. �Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zuläs-
sig, soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben.    

5. �Nach Ablauf der Lieferfrist wird ohne Erklärung eine Nachlieferfrist von 14 
Tagen in Lauf gesetzt. Nach Ablauf der Nachlieferungsfrist gilt der Rücktritt 
vom Vertrag unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen als erfolgt. 
Der Rücktritt vom Vertrag nach Ziffer l Satz 2 tritt nicht ein, wenn der Käufer 
während der Nachlieferungsfrist dem Verkäufer erklärt, dass er auf Erfüllung 
des Vertrages besteht. Der Verkäufer wird jedoch von der Lieferverpflich-
tung frei, wenn der Käufer sich auf Anfrage des Verkäufers innerhalb der 
Nachlieferungsfrist nicht dazu äußert, ob er auf Vertragserfüllung besteht. 

6. �Fixgeschäfte werden nicht getätigt. Eine anderweitige ausdrückliche Verein-
barung zwischen den Parteien bleibt vorbehalten.

7. �Will der Käufer Schadensersatz statt der Leistung beanspruchen, so muss er 
dem Verkäufer eine bestimmte Wochenfrist mit der Androhung setzen, dass 
der nach Ablauf dieser Frist die Erfüllung ablehne. Die Frist wird von dem 
Tag an gerechnet, an dem die Mitteilung des Käufers durch Einschreiben 
eingeht. Die Bestimmung gilt im Falle der Ziffer 5 Satz 2 anstelle des dort 
ausgeführten Rücktritts nur, wenn die Fristsetzung des Käufers dem Verkäu-
fer innerhalb der Nachlieferungsfrist zugegangen ist.

8. �Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind Ansprüche des Käufers wegen ver-
späteter Lieferung ausgeschlossen.

III. Lieferumfang
1. �Der Lieferumfang wird durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung be-

stimmt.
2. �Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik 

bzw. auf Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben wäh-
rend der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich 
geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

IV. Annullierungskosten
Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir 
unbeschadet der Möglichkeit einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu 
machen, 10% des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages 
entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller 
bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

V. Verpackung und Versand
Verpackungen werden Eigentum des Bestellers und von uns berechnet. Porto- 
und Verpackungsspesen werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Wahl der 
Versandart erfolgt nach bestem Ermessen. Bei Lieferungen aus auswärtigen 
Lagern kann ein pauschalierter Lieferzuschlag in Rechnung gestellt werden. 
Sämtliche Waren reisen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Versiche-
rungen werden von uns nur auf besonderen Wunsch des Empfängers gegen 
Berechnung der Kosten abgeschlossen. Warenrücknahmen sind grundsätzlich 
nur nach unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung und nur gegen 
Gutschrift zur Verrechnung mit anderen Waren möglich.

VI. Abnahme und Gefahrenübergang
1. �Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand anzunehmen. Mangels 

abweichender Vereinbarung (Lieferung durch uns) erfolgt die Übergabe in 
Höpfingen. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand unverzüg-
lich, jedoch spätestens innerhalb einer Kalenderwoche nach Zugang der 
Bereitstellungsanzeige oder sonstiger Mitteilung von der Fertigstellung am 
Übergabeort zu prüfen. Der Besteller hat die Pflicht, den Liefergegenstand 
innerhalb derselben Frist anzunehmen, es sei denn, er ist unverschuldet vo-
rübergehend zur Annahme verhindert.

2. �Bleibt der Besteller mit der Abnahme des Kaufgegenstandes länger als sie-
ben Tage ab Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder grob fahr-
lässig im Rückstand, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 
sieben Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, Schadensersatz zu 
verlangen oder eine Rückstandsrechnung auszustellen. Der Setzung einer 
Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Besteller die Annahme ernsthaft oder 
endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur Zah-
lung des Kaufpreises nicht imstande ist.

3. �Die Gefahr geht mit der Annahme des Liefergegenstandes auf den Besteller 
über. Erklärt der Besteller, er werde den Liefergegenstand nicht annehmen, 
so geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung des Liefergegenstandes im Zeitpunkt der Verweigerung auf 
den Besteller über.

VII. Preisänderungen
Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und verein-
bartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur 
Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die markt-
mäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen ent-
sprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen Der Besteller ist zum Rücktritt 
nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebens-
haltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich 
übersteigt. Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind Preisänderungen 
gemäß der vorgenannten Regelung zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss 
und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen.

VIII. Gewährleistung
1. �Mängelanzeigen sind unverzüglich nach Empfang der Ware, jedoch spätes-

tens innerhalb einer Kalenderwoche an den Verkäufer abzusenden.
2. �Nach begonnener Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der geliefer-

ten Ware ist jede Beanstandung offensichtlicher Mangel ausgeschlossen. 
3. �Geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, 

Abmessungen, des Gewichts, der Ausrüstung oder des Designs (z. B. durch 
natürlichen Verschleiß) dürfen nicht beanstandet werden. Dieses gilt auch 
für handelsübliche Abweichungen, es sei denn, dass der Verkäufer eine mus-
tergetreue Lieferung schriftlich erklärt hat. Etwaige Eigenschaftsbeschrei-



121

AGBs

A
ll

ge
m

e
in

e
 G

e
sc

h
ä

ft
sb

e
d

in
gu

n
ge

n

bungen, etwa im Rahmen von Vorgesprächen oder Prospekten bzw. Werbe-
anpreisungen stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie etc. 
dar. Ausdrücklich getroffene Beschaffenheitsvereinbarungen etc. bleiben 
jedoch vorbehalten und bestimmen den Haftungsumfang des Verkäufer.

4. �Während des Zeitraums von 2 Jahren für neue und von 1 Jahr für gebrauch-
te Güter nach Übernahme des Liefergegenstandes hat der Käufer einen An-
spruch auf Beseitigung von Fehlern (Nachbesserung). Ist die Nachbesserung 
fehlgeschlagen, hat der Käufer nur das Recht den Kaufpreis zu mindern oder 
vom Vertrag zurückzutreten.

5. �Versteckte Mängel hat der Käufer unverzüglich nach Entdeckung gegenüber 
dem Verkäufer zu rügen. Der Käufer kann aufgrund des rechtzeitig gerügten 
Mangels nur den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.

IX. Eigentumsvorbehalt
1. �Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus 

Warenlieferungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, einschließlich 
Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen, der Einlösung von Schecks 
und Wechseln, Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt 
auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine 
laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und an-
erkannt wird.

2. �Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller 
zur Herausgabe verpflichtet.

3. �Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der 
Liefergegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern 
nicht verbraucherkreditrechtliche Regelungen Anwendung finden oder dies 
ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird. Bei Verwendung gegenüber 
Kaufleuten, einer juristischen Person öffentlichen Rechts oder einem öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen gilt darüber hinaus folgendes:

4. �Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäfts-
gang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Kaufpreises (ein-
schließlich Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller aus der Weiterveräuße-
rung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände 
ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser 
Forderungen ist der Besteller nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Be-
fugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch 
verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Bestel-
ler seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht 
im Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass 
der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5. �Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets 
für uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstän-
de zu den anderen verarbeiten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

6. �Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den an-
deren vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum 
für uns.

7. �Der Besteller darf die Liefergegenstande weder verpfänden, noch zur Si-
cherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonsti-
gen Verfügungen durch Dritte, hat der Besteller uns unverzüglich davon zu 
benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungs-
beamte bzw. ein Dritter ist auf unser Eigentum hinzuweisen.

8. �Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlan-
gen des Bestellers freizugeben, als der Wert ihr zu sichernden Forderungen, 
soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.

X.  Zahlungsbedingungen
1. �Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. der Bereitstellung der Ware 

ausgestellt. Danach ist die Zahlung der Rechnungssumme und etwaiger Ne-
benleistungen sofort fällig.  Ein Hinausschieben der Fälligkeit (Valutierung) 
ist grundsätzlich ausgeschlossen.

2. �Zahlungen sind sofort nach Rechnungsstellung netto ohne Abzug fällig. 
3. �Zahlungen müssen grundsätzlich bar oder mit bankbestätigtem Scheck erfol-

gen. Werden dennoch anstelle von barem Geld, Schecks oder Überweisungen 
oder Wechsel vom Verkäufer angenommen, so wird bei der Hereinnähme 
der Wechsel nach dem Nettoziel vom 30 Tage ab Rechnungserhalt/Waren-
versand/Bereitstellung ein Zuschlag von 1% der Wechselsumme berechnet.

4. �Vorzinsen werden nicht gewährt.
5. �Zahlungen werden stets zur Begleichung des ältesten fälligen Schuldposten 

zuzüglich der aufgelaufenen Verzugszinsen verwendet.
6. �Maßgeblich für den Tag der Abfertigung der Zahlung ist in jedem Fall der 

Postausgangsstempel. Für Banküberweisungen gilt der Vortag der Gut-
schrift der Bank des Verkäufers als Tag der Abfertigung der Zahlung.

7. �Bei Zahlung nach Fälligkeit werden Zinsen von 8% über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz der dt. Bundesbank berechnet. Es sind höhere oder niedrigere 
anzusetzen, wenn der Verkäufer eine Belastung mit einem höheren Zinssatz 
nachweisen oder wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist.

8. �Vor vollständiger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Zinsen 
ist der Verkäufer zu keinen weiteren Lieferungen aus laufenden Verträgen 
verpflichtet. Die Geltendmachung von Verzugsschäden bleibt vorbehalten.

9. �Bei Zahlungsverzug des Käufers oder drohender Zahlungsunfähigkeit oder 
sonstiger wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 
Käufers kann der Verkäufer nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen für 
noch ausstellende Lieferungen aus irgendeinem laufenden Vertrag unter 
Vorfall des Zahlungsziels bare Zahlung vor Ablieferung verlangen oder vom 
Vertrag zurücktreten und Schadensersatz geltend machen. 

10. �Die Aufrechnung mit oder die Zurückbehaltung von fälligen Rechnungsbe-
trägen ist nur bei unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderun-
gen zulässig Dieses gilt auch im Falle der Zahlungseinstellung des Verkäu-
fers. Sonstige Abzüge (z. B. Porto) sind unzulässig.

11. �Wechsel, soweit sie in Zahlung genommen werden, werden nur gegen Er-
stattung der Spesen angenommen. Wechsel und Akzepte mit einer Lauf-
zeit von mehr als drei Monaten werden nicht angenommen. 

12. �Der Versand an Privatkunden erfolgt grundsätzlich nur per Bar-Nachnahme 
oder Vorkasse. Geschäftskunden aus dem Inland erhalten je nach Verein-
barung die Ware zur Zahlung innerhalb 8 Tagen rein Netto, per Vorkasse 
oder Nachnahme mit 2% Skonto oder per Bankabbuchung nach Erteilung 
einer Abbuchungsvollmacht mit 2% Skonto. Die Erstbelieferung erfolgt 
jedoch auch hier per Bar-Nachnahme oder Vorkasse. Sollte mit einem Ge-
schäftskunden ein Zahlungsziel vereinbart worden sein, so erfolgt bei nicht 
termingerechter Zahlung eine weitere Belieferung ebenfalls nur per Bar-
Nachnahme oder Vorkasse. Geschäftskunden aus dem Ausland erhalten 
die Ware per Vorkasse oder Bar-Nachnahme.

XI. Allgemeine Betriebserlaubnis und TÜV-Gutachten
1. �Die Kopie oder der Nachdruck von Gutachten der GOLDSCHMITT-techmobil 

AG oder unserer Lieferanten ist ohne unsere schriftliche Genehmigung ver-
boten und kann bei Zuwiderhandlung strafrechtlich verfolgt werden.

2. �Eine Rücknahme der Ware auf Grund behördlicher Beanstandungen oder 
Änderung der Gesetzeslage kann nicht erfolgen. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, sämtliche Änderungen und Umrüstungen an Fahrzeugen, die am 
öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, in die Fahrzeugpapiere eintragen 
zu lassen. Für alle Unterlassungen diesbezüglich trifft uns keinerlei Haftung. 

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. �Erfüllungsort ist Sitz des Lieferers.
2. �Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, 

wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei 
dem Gericht zu erheben, das für unseren Hauptsitz zuständig ist. Wir sind 
auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

3. �Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über 
den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Besteller sei-
nen Firmensitz im Ausland hat.

XIII. Sonstiges
1. �Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns 

geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Zustimmung.

2. �Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit 
der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.

3. Bei Lieferverträgen mit Auslandsberührung gilt das deutsche Recht. 
4. �Für Rücksendungen gilt, dass diese nur in Verbindung mit einem Fehler-

erfassungsprotokoll bei uns angenommen werden. Das Fehlererfassungs-
protokoll erhalten sie nach telefonischer Rücksprache umgehend von un-
seren Verkaufsberatern. Alle Rücksendungen müssen auf den günstigsten 
Versandweg versandt werden.



122

In
h

a
lt

Inhalt

A
Ablaufrollen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   113 
AGBs  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 120/121 
AGITO (120 kg-Träger) .  .  .  .  .  .      102
„AirCell“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          48/49, 54 
AL-KO-Stoßdämpfer  .  .  .  .  .  .  .  .        77 
AL-KO-Zusatzluftfeder  .  .  .  .  .     34/35 
AL-KO-Vollluftfeder  .   .   .   .   .   .   .   .  69
Alu-Blenden  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  80/81
AluCaps .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             80/81
Alu-Felgen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  81–87 
Aluminium-Tanks .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         89
Anhängerkupplungen  .  .  .    114/115 
	 - Formelsammlung  .   .   .   .   .   .   116 
	 - Kaufberatung .  .  .  .  .  .  .  .        98/99 
Auflastungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          12–14 
	 - Formelsammlung  .   .   .   .   .   .   116
Ausgleichstücke  .   .   .   .   .   .   .   .  18/19
Austausch-Federn  .  .  .  .  .     20/21, 24 
Austausch-Tanks  .  .  .  .  .  .  .  .        88/89

B
Bambino (100 kg-Träger) .  .  .  .    100 
Bestellformular .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          119
Blattfedern  .  .  .  .  .  .  .       16/17, 48/49
Briden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                17

C
Caps .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                118
Cockpitblenden  .   .   .   .   .   .   .   .  27, 72

D
Dämpfer  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  76/77 
Distanzscheiben .   .   .   .   .   .   .   .  74/75
Doppelmanometer .  .  .  .  .  .  .      27, 72
Druckschalter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           72

E
Einzelmanometer  .   .   .   .   .   .   .  27, 72

F
Fahrerhausbedienteile .  .  .  .  .    27, 72
Federbügel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             17
Felgen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              81–87 
Formelsammlung  .   .   .   .   .   .   .   .   116

G
GSM1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              84/85

H
HEBO: Motorradheber .  .  .  .  .  .      107 
Heckgaragenzubehör  .   .   .   .   .   .   109 
Hinterachs-Schraubenfedern  . 22–24
Hochdruckschlauch  .   .   .   .   .   .   .   .  72 
Hochleistungs-Kompressoren . 70, 73
Höhenregulierung, elektrisch .  .  .   61
Höherlegungssätze .  .  .  .  .  .  .      18/19
Hubstützen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          90–97 
	 - hydraulisch .  .  .  .  .  .  .  .  .         90–96 
	 - manuell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             97

I
„Intelli-light“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            61

J
Jacken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               118

K
Klappstützen  .  .  .  .  .      92/93, 95–97
Kompressoren .   .   .   .   .   .   .   .   .  70, 73 
Koni-Stoßdämpfer .  .  .  .  .  .  .  .  .         77
Kraftstofftanks  .  .  .  .  .  .  .  .  .         88/89
Kunststofftanks .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           88

L
Lastenträger .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ab 98 
	 - Ersatzteile  .   .   .   .   .   .   .   . 112/113 
	 - Formelsammlung  .   .   .   .   .   .   116 
	 - für Heckgarage .  .  .  .  .      107/108 
	 - Kaufberatung .  .  .  .  .  .  .  .        98/99 
	 - Zubehör .  .  .  .  .  .  .  .  .          109-113
Leichtmetallfelgen .  .  .  .  .  .  .       81–87 
Ligero (130 kg-Träger) .   .   .   .   .   103 
LIGERO II (150 kg-Träger) .   .   .   .   104
Luftfedern .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ab 25 
	 - Ersatz- und Zubehörteile .  72/73 
	 - Kaufberatung .  .  .  .  .  .  .  .        26/27 
	 - Sonderluftfedern .  .  .  .  .  .  .  .       71 
	 - Vollluftfedern .  .  .  .  .  .  .  .       57–70 
	 - Zusatzluftfedern  .  .  .    25–56, 71 
Luftvorratsbehälter  .   .   .   .   .   .   .   .  72

M
MAKRO 150 (150 kg-Träger) .  .  .   105 
Manometer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          27, 72 
MIKRO (120 kg-Träger)  .   .   .   .   .   101 
„Millenium-Line“ .  .  .  .  .  .  .  .        86/87
„MOCA“-Hubmatic-Stützen  .  .  .  .    97 
MOLTO-Motorradträger .  .  .  .  .     108 
Motorradheber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          107 
Motorradwanne „Modell 2000“ 106
Mützen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              118

N
Niederdruckschalter .  .  .  .  .  .  .  .        72
„Nova-Line“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          86/87
Nutzlasterhöhung .   .   .   .   .   .   .  12–14 
	 - Formelsammlung  .   .   .   .   .   .   116

O
Offroad-Federn .  .  .  .  .  .  .       50/51, 71

P
Pick-Up-Federn .  .  .  .  .  .  .       50/51, 71 
PKW-Federn  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  24, 53
„PolyBags“ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  52/53 
„Profi-Line“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           86/87

Q
Querblattfedern .   .   .   .  16/17, 48/49

R
Radzierblenden .  .  .  .  .  .  .  .  80/81 
Rancho-Stoßdämpfer  .   .   .   .   .   .  76 
Reserveradhalterungen  .  .  .  .  .     117 
Reserveradventilverlängerung .   117
Rückschlagventile  .   .   .   .   .   .   .   .   .  72

S
Schlauch  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  72 
Schlauchschneider .  .  .  .  .  .  .  .  .         72
Schraubenfedern .  .  .  .  .  .  .  .       20–24 
	 - Vorderachse .   .   .   .   .   .   .   .  20/21 
	 - Hinterachse .  .  .  .  .  .  .  .  .        22–24 
Sonderluftfedern .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          71 
Spezialstoßdämpfer  .  .  .  .  .  .      76/77 
„Sport-Line“  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  86/87
Spurverbreiterungen .  .  .  .  .  .     74/75
Stabilisatoren .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         78/79 
Stahlfedern .  .  .  .  .  .       15–24, 48/49
Stoßdämpfer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          76/77 
Stützen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  90–97 
	 - hydraulisch .  .  .  .  .  .  .  .  .         90–96 
	 - manuell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             97
Sweat-Shirts .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   118 
„Swing-Star“ .   .   .   .   .   .  92/93, 95/96

T
T-Stücke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               72
Tanks  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  88/89 
Teleskopstützen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  96 
Tele-Star „swing" .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          96 
TONNO-Heckgaragenzubehör .  .  109
Trägersysteme .   .   .   .   .   .   .   .   .   ab 98 
	 - Ersatzteile  .   .   .   .   .   .   .   . 112/113 
	 - Formelsammlung  .   .   .   .   .   .   116 
	 - für Heckgarage .  .  .  .  .      107/108 
	 - Kaufberatung .  .  .  .  .  .  .  .        98/99 
	 - Zubehör .  .  .  .  .  .  .  .  .          109-113 
„Trend-Line“  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  86/87

U
„Überström-Stop“  .  .  .  .  .  .  .  .  .         27

V
Ventilverlängerung .  .  .  .  .  .  .  .        117 
Verbinder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              72
„Vertical-Star“  .   .   .   .   .   .   .   .   .  91, 94
Vollluftfedern .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          57–70 
	 - Ersatz- und Zubehörteile .  72/73 
	 - Kaufberatung .  .  .  .  .  .  .  .        98/99 
Vorderachs-Schraubenfedern . 20/21 
Vorwort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              4–11

W
Wir über uns  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           4–11

X

Y

Z
Zusatzluftfedern  .  .  .  .  .      25–56, 71 
	 - Ersatz- und Zubehörteile .  72/73 
	 - Kaufberatung .  .  .  .  .  .  .  .        26/27 
Zusatz-Schraubenfedern .  .  .  .   22–24

Stichwortverzeichnis



U
n

se
re

 S
er

vi
ce

-P
ar

tn
er

 im
 In

- 
u

n
d

 A
u

sl
an

d

Ochtrup

Hamburg

Falkensee

Dresden

Zelti ngen-Rachti g

Neuenkirchen-Vörden

Walldürn
Höpfi ngen

France

Bern-Zürichstraße 49B
CH-4900 Langenthal

Tel. +41 (0) 62 / 9 23 45 12

J.M. Trade s.r.o.
Na Nivach 25

CZ-01067 Praha 4
Tel. +42 (0) 241482054

18 Rue de la Paix
F-76410 St. Aubin les Elbeuf

Tel. +33 (235) 815303 Kolbermoor

IPT-Camping
Burgstallweg 25

A-8605 Kapfenberg
Tel. +43 (0) 38 62 / 33 0 55

Stahlfedern
Blatt -/Parabelfedern, Ausgleichs- und
Höherlegunggssätze, Schraubenfedern

Aufl astungen
für alle gängigen Reisemobil- und
Transporterfahrgestelle

Luft federn
Zusatz-Luft federn, Voll-Luft federn,
Luft feder-Zubehör

Fahrwerkopti mierendes Zubehör
Stabilisatoren, Stoßdämpfer,
Distanzscheiben

Fahrzeugzubehör
Alu-Felgen, AluCaps,
Kraft stoff tanks

Hubstützen
Hydraulische Hubstützen,
Manuelle Hubstützen

Heckträger/Anhängerkupplungen
Trägersysteme von 100–200 kg Nutzlast
Anhängerkupplungen, Zubehör

Top Group S.r.l.
Via Regia 78 KM 392

I-35010 Perarolo di Vigonza (PD)
Tel. +39 (049) 725586

Mit unserem neuen Orienti erungs-
System wird für Sie das Finden be-
sti mmter Produkte noch einfacher!

Orienti eren Sie sich einfach an 
den Farben der jeweiligen Produkt-
gruppen und fi nden Sie schnell und 
einfach den gesuchten Arti kel.

Ebenfalls können Sie die fahrzeug-
spezifi sche Übersicht auf Seite 3 
oder unser Sti chwortverzeichnis 
auf Seite 122 nutzen.

IPT-Camping
Burgstallweg 25

Bern-Zürichstraße 49B
CH-4900 Langenthal

Tel. +41 (0) 62 / 9 23 45 12

J.M. Trade s.r.o.
Na Nivach 25

CZ-01067 Praha 4

Bremerhaven

Stralsund

Vertrieb Ungarn
GOLDSCHMITT-Ungarn GmbH

Tel. +36 209586700

Vertrieb Niederlande
Van Venrooy

Tel. +31 (0) 412 / 45 53 07
www.vanvenrooy.com

Vertrieb Spanien
Viva Caravaning

Tel. +34 (0) 968881468
www.vivacaravaning.com

Vertrieb Tschechien
J.M. Trade s.r.o.

Tel. +42 (0) 241 482054
www.pilote.cz

Reisemobiltechnik Fiedler
D-27572 Bremerhaven

Tel. +49 (0) 4 71 / 7 58 75
www.fi edlermobil.de

RSF GmbH
D-48607 Ochtrup

Tel. +49 (0) 25 53 / 97 73 33
www.rsf-ochtrup.de

Vertrieb Griechenland
Zampetas

Tel. +30 (0) 23920 71760
www.zampetas.gr

Vertrieb Frankreich
Drive-Rite France

Tel. +33 (235) 815303
www.goldschmitt .de

Vertrieb Italien
Top Group S.r.l.

Tel. +39 (0) 49 725586
www.topgroup.it

Vertrieb Litauen
ARUSTA

Tel. +370 (0) 46 320340
www.arusta.lt

Vertrieb Luxemburg
Camping Passion sarl

Tel. +352 (661) 710702

Vertrieb Norwegen
Schantz-Sport-Styling
Tel. +47 (0) 91386571

www.ssspower.no

Vertrieb Slowenien
ACG & G d.o.o.

Tel. +38 (0) 6172 12206

Vertrieb Schweiz
GOLDSCHMITT-Schweiz GmbH

Tel. +41 (0) 62 / 9 23 45 12
www.goldschmitt .ch

Vertrieb Rumänien
B&K Truck Shop

Tel. +40 (0) 257 / 270003
www.bk-fahrzeugteile.de

Vertrieb Slowakei
DANAX s.r.o.

Tel. +421 (0) 905 716 449
www.danax.sk

Vertrieb Österreich
IPT-Camping

Tel. +43 (0) 38 62 / 33 055
www.ipt.at

MW-Fahrzeugtechnik
D-35641 Schöff engrund

Tel. +49 (0) 64 41 / 67 93 02
www.mw-fahrzeugtechnik.de

Caravan-Center Dahnke
18439 Stralsund

Tel. +49 (0) 38 31 / 29 39 15
www.caravan-center-dahnke.de

Expocamp
97877 Wertheim

Tel. +49 (0) 93 42 / 93 51-0
www.expocamp.de

Schaff er-Mobil GmbH
D-01139 Dresden

Tel. +49 (0) 3 51 / 8 37 48-0
www.schaff er-mobil.de

Schrempf & Lahm GmbH
D-83059 Kolbermoor

Tel. +49 (0) 80 31 / 29 35-0
www.schrempfundlahm.de

Klaus-F. Flügel
D-14612 Falkensee

Tel. +49 (0) 33 22 / 27 97 19
www.fl uegel-reisemobile.de

Kuhn Auto Technik GmbH
D-54492 Zelti ngen-Rachti g
Tel. +49 (0) 65 32 / 95 30-0
www.kuhn-autotechnik.de

Karabag GmbH
D-22529 Hamburg

Tel. +49 (0) 800 / 0 56 56 76
www.karabag.de

GOLDSCHMITT-Technik-Center
D-74731 Walldürn

Tel. +49 (0) 62 82 / 92 76 99-21
www.gtc-wallduern.de

SAWIKO GmbH
D-49434 Neuenkirchen-Vörden

Tel. +49 (0) 54 93 / 99 22-0
www.sawiko.de

Schaff er-Mobil

Schrempf & Lahm

Karabag GmbH

Klaus-F. Flügel

Kuhn Auto Technik

RSF GmbH

SAWIKO GmbH

Reisemobiltechnik 
Fiedler

Caravan-Center 
Dahnke

Schöff engrund

MW-Fahrzeugtechnik
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Dornberger Straße 6–10
D-74746 Höpfi ngen

Tel.: +49 (0) 62 83 / 22 29-0
Fax: +49 (0) 62 83 / 22 56 99

E-Mail: info@goldschmitt .de
Web: www.goldschmitt .de

Wir sind der führende europäische Hersteller von Feder-, Aufl ast- und Nivellierungssystemen 

für Reisemobil- und Transporter-Fahrgestelle. Wenn auch Sie für Ihr Fahrzeug opti malen Komfort, 

zusätzliche Sicherheit und bestechende Opti k suchen, fordern Sie unverbindlich Ihr individuelles Angebot an. 

Lassen Sie sich von unseren Ideen, basierend auf fast 30-jähriger Erfahrung, inspirieren.

Dornberger Straße 6–10Dornberger Straße 6–10
D-74746 Höpfi ngenD-74746 Höpfi ngen

Tel.: +49 (0) 62 83 / 22 29-0Tel.: +49 (0) 62 83 / 22 29-0

Update




